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Kölner 
Tage

Tagungsleitung

Dr. Ingo Jung
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner, CBH Rechtsanwälte, 
Köln 

Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer
Direktor des Instituts für Medienrecht 
und Kommunikationsrecht, 
Universität zu Köln

Prof. Dr. Benjamin Raue
Direktor des Instituts für Recht 
und Digitalisierung (IRDT), 
Universität Trier

Prof. Dr. Markus Ruttig
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner, CBH Rechtsanwälte, 
Köln 

Themen

> Neueste Rechtsprechung des BGH aus erster Hand 
(I. und VI. Zivilsenat)

> Inhalt und Reichweite der neuen Schrankenregelung in 
§ 51a UrhG, insbesondere der Pastiche-Schranke

> Das Presseverlegerleistungsschutzrecht nach der 
Umsetzung der DSM-Richtlinie – effektives Instrument 
zum Schutz von Presseinhalten?

> Grundsätze der Verdachtberichterstattung und deren 
Bedeutung für die People-Berichterstattung 

> Infl uencer zwischen Journalismus und Werbung – was 
gilt nach der BGH Entscheidung?

Zielgruppe
Rechtsanwälte, Fachanwälte für Urheber- und Medienrecht, 
Fachanwälte für Gewerblichen Rechtsschutz, Justiziare und 
Führungskräfte aus Unternehmen, insbesondere der 
Medienwirtschaft (Presse, Rundfunk, Film, Fernsehen)

25.11.2021, Köln und online

Seminardaten

Seminarort 
Köln
Seminar-Nr. 5900.21.2216.0

Online per Live-Stream
Seminar-Nr. 5900.21.2216.1 

Seminarzeit
ca. 9.30 – 18.00 Uhr

Teilnahmebescheinigung
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über voraussicht-
lich 7 Stunden zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO.

Teilnahmegebühr
740,– € (zzgl. MwSt.)
Teilnahme vor Ort inkl. digitaler Arbeitsunterlagen, Pausen-
getränke und Mittagessen 

595,– € (zzgl. MwSt.) 
Online-Teilnahme per Live-Stream inkl. digitaler Arbeits-
unterlagen

Ca. zwei Tage vor Seminartermin erhalten Sie Ihre Zugangs-
daten zum Download der Arbeitsunterlagen per E-Mail.

Ihr Nutzen

Die Kölner Tage Urheber- und Medienrecht vermitteln auch 
in diesem Jahr wieder einen komprimierten Überblick zu den 
aktuellen Entwicklungen und Tendenzen im Bereich des 
Urheber- und Medienrechts aus Rechtsprechung, 
Gesetzgebung und Praxis. Ausgewiesene Experten erläutern 
Ihnen anschaulich und aus erster Hand, was Sie in der 
Beratungspraxis beachten müssen.

Jetzt hier anmelden

www.otto-schmidt.de/live
live@otto-schmidt.de | Fax: 0221 93738-969
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